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Allgemeine Geschäftsbedingungen

1.	 Geltung
1.1.	 Die folgenden Bedingungen gelten für unsere Lieferungen und Leistungen (einschließlich Beratungen 

und Nebenleistungen) an Unternehmer. Dies gilt auch dann, wenn wir uns bei späteren Verträgen nicht 
ausdrücklich auf sie berufen, es sei denn, der Käufer ist Verbraucher im Sinne von § 13 BGB. Allgemeine 
Einkaufsbedingungen des Käufers gelten uns gegenüber nicht. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch 
dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichenden 
Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

2.	 Angebot
2.1.	 Unsere Angebote sind unverbindlich, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. Ver-

träge aufgrund von Bestellungen gelten als zustande gekommen durch unsere schriftliche Bestätigung, 
aber auch durch Versandanzeige, Warenversand oder Rechnungserteilung.

3.	 Vertragsgegenstand und Lieferung 
3.1.	 Unsere Waren werden aus hochwertigen Rohmaterialien hergestellt. Die Verarbeitung erfolgt gemäß 

den anerkannten Regeln aus Technik und Handwerk. Soweit unsere Waren entsprechend unseren Pros-
pekten hergestellt werden, sind Prospektmaße jeweils freibleibend. Die Größenangaben, Höhe, Breite 
und Tiefe der von uns angebotenen Ware sind nur dann für uns maßgeblich, wenn dies im Auftrag aus-
drücklich mit bestimmt worden ist. Dies gilt insbesondere auch für Sonderanfertigungen. 

3.2.	 Soweit für Sonderanfertigungen vorbestehende Produkte des Käufers verwendet werden, so haften wir 
nur für deren Verarbeitung nach den Regeln der Technik und des Handwerkes. Damit ist keine Gewähr-
leistung für die durch den Käufer zur Verarbeitung überlassenen Ware selbst verbunden.

3.3.	 Nichteinhaltung vereinbarter Leistungszeiten (Lieferfristen und -termine) berechtigt den Käufer unter 
den gesetzlichen Voraussetzungen zum Rücktritt vom Vertrag, wenn wir die Nichteinhaltung zu ver-
treten haben. Soweit von uns nicht zu vertretende Umstände uns die Ausführung übernommener Auf-
träge erschweren oder verzögern, sind wir berechtigt, die Lieferung/Restlieferung um die Dauer der Be-
hinderung hinauszuschieben; soweit uns gleiche Umstände die Lieferung/Restlieferung unmöglich 
machen, sind wir berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Nicht zu vertreten haben 
wir z. B. behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, durch politische oder wirtschaft-
liche Verhältnisse bedingte Arbeitsstörungen, Mangel an notwendigen Roh- und Betriebsstoffen, Trans-
portverzögerungen durch Verkehrsstörungen oder sonstige Ereignisse, die bei uns, unseren Vorlieferern 
oder in fremden Betrieben eintreten, von denen die Aufrechterhaltung unseres Betriebes abhängig ist. 
Ist aufgrund eines Warenmusters oder durch Vorlage einer Bebilderung oder eines Kataloges verkauft 
worden, so sind zumutbare Abweichungen von dem Muster oder bei der Bebilderung oder bei der Be-
schreibung bei der gelieferten Ware bedeutungslos, wenn sie für die Verwendung der Ware keine nach-
haltig nachteiligen Einfluss ausüben. Farbabweichungen bei der Oberflächenbehandlung behalten wir 
uns wegen der unterschiedlichen Strukturen und Farbe der Hölzer ausdrücklich vor. Bei farbig lackierten 
(Decklack) Holzteilen können an den Verleimstellen Haarrisse im Lack auftreten. Diese sind unver-
meidlich und kein Grund zur Reklamation. Farbänderungen, bedingt durch Sonneneinstrahlung, sind 
von der Gewährleistung ausgeschlossen. Holz ist kein homogener Werkstoff; geringe Unebenheiten oder 
Unregelmäßigkeiten insbesondere an den Kanten und Schmalseiten sind im Verarbeitungsprozess un-
vermeidlich und kein Grund zur Reklamation. Farbabweichungen bei der Oberflächenbehandlung des 
Aluminiums sind wegen der unterschiedlichen Qualitäten des Rohmaterials teilweise nicht zu ver-
meiden und kein Grund zur Reklamation. Farbabweichungen bei der Mattierung der Glasartikel sind 
herstellungsbedingt unvermeidlich und sind kein Grund zur Reklamation. Abweichungen bei den Maßen 
der Glasartikel sind in der teilweise handwerklichen Fertigung unvermeidlich und kein Grund zur Rekla-
mation.

3.4.	 Falls der Besteller es wünscht, vermitteln wir Frachtraum auf seine Rechnung. Dabei haften wir nicht für 
die Auswahl des Frachtführers oder Spediteurs. Es ist Sache des Bestellers dafür zu sorgen, dass sich der 
Laderaum des Transportmittels einschließlich etwa verwandter Paletten vor der Verladung in einwand-
freiem Zustand befindet, insbesondere keine Rückstände früherer Ladungen enthält. 

3.5.	 Bei verweigerter, verspäteter, verzögerter oder sonst sachwidriger Abnahme hat uns der Käufer unbe-
schadet seiner Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises zu entschädigen, es sei denn, er hat die Ver-
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weigerung, Verspätung, Verzögerung oder sonstige Sachwidrigkeit der Abnahme nicht zu vertreten; Un-
ternehmer haften im Fall der Abholung im Werk ohne Rücksicht auf ein Vertretenmüssen. Mehrere 
Käufer haften als Gesamtschuldner für ordnungsmäßige Abnahme der Ware und Bezahlung des Kauf-
preises. Wir leisten an jeden von ihnen mit Wirkung für und gegen alle. Sämtliche Käufer bevollmäch-
tigen einander, in allen den Verkauf betreffenden Angelegenheiten unsere rechtsverbindliche Erklärung 
entgegenzunehmen.

4.	 Gefahrübergang
4.1.	 Wird die Ware auf Wunsch des Käufers an einen anderen Ort als dem Erfüllungsort versandt und ist der 

Käufer Unternehmer, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung 
der Ware unabhängig davon, ob die Versendung vom Erfüllungsort aus erfolgt und wer die Frachtkosten 
trägt, bei Transport mittels fremder wie unserer eigenen Fahrzeuge in dem Zeitpunkt auf den Käufer 
über, in welchem die Ware an den Versandbeauftragten ausgeliefert ist, spätestens jedoch mit Verlassen 
des Werkes. Bei Anlieferung durch uns erfolgt der Gefahrenübergang mit Ankunft der Ware am Bestim-
mungsort.

5.	 Mängelansprüche
5.1.	 Offensichtliche Mängel gleich welcher Art sind von Unternehmern unverzüglich bei Abnahme der Ware 

zu rügen. In diesem Fall hat der Käufer die Ware zwecks Nachprüfung durch uns unangetastet zu lassen. 
Nicht offensichtliche Mängel gleich welcher Art sind von Unternehmern unverzüglich nach deren Ent-
deckung, spätestens jedoch vor Ablauf eines Jahres ab Ablieferung, zu rügen. Mündliche oder fernmünd-
liche Rügen bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Bei nicht form- und/oder fristgerechter Rüge gilt die 
Ware als genehmigt.

5.2.	 Wegen eines Mangels kann der Käufer zunächst Nacherfüllung verlangen. Ist der Käufer Unternehmer, 
leisten wir Nacherfüllung nur in Form der Lieferung einer mangelfreien Sache. Ein Fehlschlagen der 
Nacherfüllung berechtigt den Käufer nach seiner Wahl zur Minderung oder zum Rücktritt vom Vertrag. 
Tritt der Käufer nach fehlgeschlagener Nacherfüllung vom Vertrag zurück oder erklärt er die Minderung, 
steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. 

5.3.	 Mängelansprüche eines Unternehmers verjähren ein Jahr nach Ablieferung der Ware. Auf Schadens-
ersatz gerichtete Mängelansprüche verjähren ein Jahr ab Ablieferung, es sei denn, dass der Schaden auf 
vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung von uns, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfül-
lungsgehilfen von uns beruht, dass der Schaden in der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit 
liegt, oder dass wir den Mangel arglistig verschwiegen haben. 

6.	 Schadensersatzansprüche
6.1.	 Schadensersatzansprüche des Käufers, insbesondere wegen Verletzung einer Vertragspflicht, aus Ver-

schulden anlässlich von Vertragsverhandlungen und aus außervertraglicher Haftung, sind ausge-
schlossen, soweit der Schaden nicht auf vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung von uns, 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von uns beruht oder durch die Verletzung einer für 
die Vertragsdurchführung wesentlichen Verpflichtung oder durch einen von uns arglistig verschwie-
genen Mangel verursacht ist oder in der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit liegt. Bei Ver-
letzung einer für die Vertragsdurchführung wesentlichen Verpflichtung haften wir nicht für bei Vertrags-
schluss nicht vorhersehbare Schäden. Eine Haftung gemäß dem Produkthaftungsgesetz bleibt hiervon 
unberührt. 

7.	 Sicherungsrechte
7.1.	 Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem beste-

henden Kontokorrentverhältnis vor. Der Käufer darf unsere Ware weder verpfänden noch sicherungs-
übereignen. 

7.2.	 Eine etwaige Verarbeitung unserer Ware durch den Käufer zu einer neuen beweglichen Sache erfolgt in 
unserem Auftrag mit Wirkung für uns, ohne dass uns daraus Verbindlichkeiten erwachsen. Wir räumen 
dem Käufer schon jetzt an der neuen Sache Miteigentum im Verhältnis des Wertes der neuen Sache zum 
Wert unserer Ware (7.9) ein. Für den Fall, dass der Käufer durch Verbindung, Vermengung oder Vermi-
schung unserer Ware mit anderen beweglichen Sachen zu einer einheitlichen neuen Sache an dieser 
Allein- oder Miteigentum erwirbt, überträgt er uns zur Sicherung der Erfüllung der in 7.1 Satz 2 aufge-
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zählten Forderungen schon jetzt dieses Eigentumsrecht im Verhältnis des Wertes unserer Ware (7.9) zum 
Wert der anderen Sachen. Unser Miteigentum besteht bis zur vollständigen Erfüllungen unserer Forde-
rungen gem. 7.1 Satz 2 fort. 

7.3.	 Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt 
uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Fakturaendbetrages (einschließlich MwSt.) unserer 
Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und 
zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur 
Einziehung dieser Forderung bleibt der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die 
Forderung selbst einzuziehen bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht 
einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen 
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz- 
oder Vergleichsverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. 

7.4.	 Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Käufer wird stets für uns vorgenommen. 
Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, ein-
schließlich MwSt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt 
die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als ver-
einbart, dass der Käufer uns anteilsmäßig Miteigentum überträgt. Der Käufer verwahrt das so ent-
standene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.

7.5.	 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizu-
geben, als der realisierte Wert unserer die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt; die 
Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

7.6.	 Für den Fall, dass der Käufer an uns abgetretene Forderungsteile einzieht, tritt er uns bereits jetzt seine 
jeweilige Restforderung in Höhe dieser Forderungsteile vorrangig vor einem etwa verbleibenden wei-
teren Restbetrag ab. Unser Anspruch auf Herausgabe der eingezogenen Beträge bleibt unberührt.   

7.7.	 Der Käufer darf seine Forderungen gegen Nacherwerber in Höhe des Wertes unserer Ware (7.9) weder an 
Dritte abtreten noch verpfänden noch mit Nacherwerbern ein Abtretungsverbot vereinbaren.

7.8.	 Der Käufer hat alle Sachen, welche in unserem Eigentum oder Miteigentum stehen, mit kaufmännischer 
Sorgfalt unentgeltlich zu verwahren. Der Käufer hat uns von einer Pfändung oder jeder anderen Beein-
trächtigung unserer Rechte durch Dritte unverzüglich zu benachrichtigen. Er hat uns alle für eine Inter-
vention notwendigen Unterlagen zu übergeben und uns zur Last fallende Interventionskosten, soweit 
sie nicht von Dritten eingezogen werden können, zu tragen.

7.9.	 Bei laufender Rechnung gelten unsere Sicherungen als Sicherung der Erfüllung unserer Saldoforderung. 
7.10.	 Der „Wert unser Ware“ im Sinne dieser Ziff. 7 entspricht dem Gesamtbetrag der in unseren Rechnungen 

ausgewiesenen Kaufpreise zzgl. 20 %.
7.11.	 Auf Verlangen des Käufers werden wir die uns zustehenden Sicherungen insoweit freigeben, als deren 

Wert unsere Forderungen um 20 % übersteigt.

8.	 Preis- und Zahlungsbedingungen
8.1.	 Erhöhen sich zwischen Abgabe unseres Angebots und Lieferung unsere Selbstkosten, insbesondere für 

Rohstoffe, Fracht und/oder Löhne, so sind wir ohne Rücksicht auf Angebot und Auftragsbestätigung be-
rechtigt, unseren Verkaufspreis entsprechend zu berichtigen.

8.2.	 Grundsätzlich sind unsere Rechnungen sofort fällig und spätestens 14 Tage nach Rechnungsdatum ohne 
jeden Abzug zu bezahlen, mit Ausnahme der Barzahlung bei Auslieferung gem. 8.7., Satz 1, die sofort zu 
leisten ist. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Vereinbarung.

8.3.	 Ist der Käufer Unternehmer, verzichtet er darauf, irgendein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen, 
es sei denn, dass der Anspruch des Käu-fers, auf den das Zurückbehaltungsrecht gestützt wird, von uns 
nicht bestritten, anerkannt, rechtskräftig festgestellt oder entscheidungsreif ist.  

8.4.	 Wechsel und Schecks werden nur nach Maßgabe besonderer vorheriger Vereinbarung entgegenge-
nommen. 

8.5.	 Aufrechnung durch den Käufer mit Gegenansprüchen gleich welcher Art ist ausgeschlossen, es sei denn, 
dass der zur Aufrechnung gestellte Gegenanspruch von uns nicht bestritten, anerkannt, rechtskräftig 
festgestellt oder entscheidungsreif ist. 

8.6.	 Ist der Käufer Unternehmer und reicht seine Erfüllungsleistung nicht aus, um unsere sämtlichen Forde-
rungen zu tilgen, so bestimmen wir - auch bei deren Einstellung in laufende Rechnung -, auf welche 
Schuld die Leistung angerechnet wird, wobei zunächst die fällige Schuld, unter mehreren fälligen 
Schulden diejenige, welche uns geringere Sicherheit bietet, unter mehreren gleich sicheren die ältere 
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Schuld und bei gleichem Alter jede Schuld verhältnismäßig getilgt wird.  
8.7.	 Der Kaufpreis wird wie folgt fällig: 50% bei Bestellung, 25% bei Fertigstellung, 25% in bar bei Lieferung. 

Bei Nichteinhaltung der Zahlweise sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, oder wegen Nicht-
erfüllung Schadensersatz zu verlangen. Ergeben sich in den finanziellen Verhältnissen des Käufers er-
hebliche Veränderungen in seiner Bonität, sind wir befugt, für noch nicht bezahlte Kaufpreisteile ange-
messene Sicherung zu verlangen.

8.8.	 Bei Überschreitung der vereinbarten Zahlungsziele berechnen wir Verzugszinsen in Höhe von 8% über 
dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank. 

9.	 Erfüllungsort und Gerichtsstand
9.1.	 Ist unser Vertragspartner Unternehmer, so ist Erfüllungsort für die Lieferung unser Sitz, für die Zahlung 

der Sitz unserer Verwaltung.
9.2.	 Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit 

entspringenden Rechtsstreitigkeiten (auch für Wechsel- und Scheckklagen) mit Kaufleuten ist der Sitz 
unserer Verwaltung, nach unserer Wahl auch der Sitz unseres Lieferwerkes oder unserer Verkaufsgesell-
schaft.

9.3.	 Für die Rechtsbeziehungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt deutsches materielles Recht 
unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf 
(CISG). 

10.	 Teilunwirksamkeit; Verarbeitung personenbezogener Daten
10.1.	 Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Verkaufsbedingungen unwirksam sein, so berührt 

das die Gültigkeit der übrigen Bestimmun-gen nicht.
10.2.	 Wir weisen darauf hin, dass wir unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen die perso-

nenbezogenen Daten erheben, verarbeiten und nutzen werden, die für die Bearbeitung von Kaufver-
trägen und die Betreuung des Käufers erforderlich sind. Dazu gibt der Käufer mit der Bestellung seine 
Einwilligung.
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